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Bekanntmachung.
Im öffeiitlidjen Impfungen finden
MÄ 1* ' Z'N'U'-r No 16. Nachmittags von
5 bis 6 Uhr, an folgenden Tagen statt: 1.. 2.. 3..
fr  L KlUr 3J- Mai. 1. Zunilfff. 7;. *•' 6-< 6., 7 16,, 17. und 18. September.

ix September"^ mfk‘rtw  Häusern am 19. und
icnniue für die Wiedenmpfuim tverden

oeaeh/n" ^ -"' f $ Lern. in  J& rftt  Schulen bekannt
iäufcr,; ,Ä ! Wieder,mpflinge au, inficirtcn«auiern ist der Termin auf den 21. September
Nachmittags von 5 bis 6 Uhr, angefetzt.

Ä | Ä7,Ä S
»ufcä ' sÄ 'S

A»««-rstag, de» 9. Mai.

<£ ■5, , _Ü,.B° " «r narr.
®ie aneeöt.nßfn dürfen sich erst nach Empfang-

dcs Juipffchciuer aus den, Jmpflokal cnt-« ah me
fernen.
sncr®!' Angehörigen her Impflinge (Eltern.
Pflcgecltern und Vormünder) werden ersucht ihre

Pünktlich Nach-
5 Uhr zur Impfung und Nach-

Vermäm.n^ andernfalls müssen die Kinder, bei,permeidung der im Reichsimpfgesetz angedrobten
Kmntnm hP' ntna^ tc* Sümpft werden,

früher alle im Jahre 1900 und
sruher geborene» Kinder, soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichen,
fairer ' ^ Erlichen. Blattern überflandenMven, ferner dieiemgen Kinder, welche in früheren
l8L ° w-M Krankt zu-ückgesLt °de? 7er^ wî »-̂ 5̂ ttsrnaßlg entzogen worden sind,wt.’ ^ zeitig mache ich darauf aufmerksam da,
Mmp ungen von Arn, zu Arm nich/Aui 'nden

ba& der zur Verwendung kommende Znivf-
bezog-u"wird!"' ftaötIic5f” ^ mpfü.st.tut zu Tafle!

* bt« Anael/AmÄWimpfiinge.
fcg » : «Sifi

Keuchhusten. Flecktyphus, rosen-
Erichen Pocken

Lern
Erwâ ,c„c. oie m loicyeu
Zinpstermtne sernzuhalten.
im ? ?. Die Eltern des Jmpflingez oder deren
^trcter haben den, Jmpfarzte vor der Ai,s-
föüh ? e r Ä /̂ung über frühere oder noch bc-
L-achen! ^ ""theiten des Kindes Mittheilnng zu

8 8. Die Kinder muffen zum Zmvftermine
' " b 2 '

ZsSSX
SBailnns  ft eine tägliche sorgfältige
^rändttt . ^runs  des Kindes bleibe un-

l 7-. Bei günstigem Wetter darf das Kind
<w,? me  gebracht werden. Man vermeide im
?i tr, % SSL!5* Tagesstundê und

hie Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzetgen.
zubewahttn.^ Impfschein ist sorgfältig auf-

VerhaltungSvorschriften für
Wrederimpflinge.

Hause, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtherie

Flecktyphus, rofenartige Ent-
BÄ <Sei'htr e "^urlichen Pocken herrsche»,
liid/t m9e äUm  allgemeine,, Termin

. § 2. Die Kinder sollen im Impftermine mit
-rschestinl"^' reiucr  Wäsche und in sauberen Kleidern
„„ J » Ä ,lad7 dem Impfen ist möglichst
Pflicht̂ " "Haltung des Impflings die wichtigste
. ... ^ Entivickelung der Impfpusteln trittam 3. oder4. Tage ein und ist für gewöhnlich mit
hm?h«,"9n"^ ^ werd-n im Allgemeinbefinden ver-
Ä b,,;L Cme  Zerfaumniß des Schulunterrichis
uahmlrn. 'cht nothweiidlg, „t. Nur wenn ans-
nabmsweife Fieber eintritt. soll das Kind zu
Hau>e bleiben. Stellen sich vorübergehend größere

^n" bI "̂ ^ ung-ii der Impfstellen ein, so
Ä ' ro 'f 0 *U^chieliide Umschläge mit ab-üm Wasser anzuwenden. Die Kinder können

das gewohnte Baden fortsetzen. Das Turnen ist
qtmhffcLi»*„ ß-rk Saflt eor" Allen, bei denen sich

ein!» « '^ ^ ? "dzusetzen. Die Impfstellen
stnd, solange sie nicht vernarbt find, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzen und Stoß, sowie9 vor

1901.

Reibungen durch cngeKleidung und vorDruck von
Außen zu Hute», Insbesondere" ' “

Bekanntmachung.
. .. Ter Bezirksallsschuß hat unterm 13. Aprild.I.
d'° L^ ttweitige Einthellung der für den Bezirk
k^.d» ^ ^ ^ adcn bestehenden fünf Schornstein-
Begrenzung'^^ llenehmigt und zwar mit folgender

Bezirk 1.
«,.»? urch die Nordflucht der Castcllstraße, Nord-

und deren Verlängerung
bis zur Gemarkungsgrenze, von der G'inarknnas-
8M « b,S zur Westflucht der Soniienbergcrstraße,^dest- und Nordfiucht der Somienberaerstrake dis
zur Taunusstraße, Wkstflucht der Wilhelmstraße
Meh«^ f̂ "m°̂ '1^ 'äh-Denkmal, Nordflucht der
Webergasse, Nordostflucht der Webergasse und des
S Ä ?» ? ..iUr  Rödcrstraße, Nordwestflucht
&et Roderstraße bis zur Caflellstraße.

_ Bezirk 8.
Südflucht der Friedrichstraße bis

?troŝ ^ äacherstraße Ostflucht der Schwalbacher-
' m bis zum Kaiser- Friedrich-

m* .Kaiscr-Friedrich-RingS bisäjir berlangerikii Moritzstraße, Ostflucht der ver-
sjUllerten Moritzstraße und der Biebrichcrstraße
d« 1̂ ,1 ^ eiilarfu-1flS9r,r" 8t' bie  GemarkungrgrenzeJ3'8, Erbenhenner Chaussee, Slldwcstflucht der
strâ ' sü^ Ä ^ '̂E*nl verlängerten Lcssing-urabe, Sudflucht der Lessiugstraße bis zur
^eto nnstraße, Westflucht der Victoriastrabe bis
? r̂ Frankttirterstraße. Südwestflucht der Frank-
snrterstraße bis zur Fricdrichstraße.

«litt , VlV Li’

lue direkte Sonnenhitze.
§ 8; Di- Impfstellen sind mit großer Sorg-

falt vor dem Aufreiben, Zerkratzen und vor Be-
SKMrLÄ 'L'L L 'ÄK^

.^ clährung mit Personen, welche an
role tNotmÄk?"" »' Hautausschlägen oder Wund-;vl.e E .othlauf) erkrankt find, ist der Jmvflina
Kra, bewahrem um die Uebertrâunq von
K ailkheitskeimcn in die Jmpsstellen zu verhüten
auch find die von solchen Personen benutzten
Kominm"unter"h5?N ' Impflinge f-rnzuhatten.n -! t l bcn  Angehörigen des Jmpflinacs
^ ch° Mit Ihm denselben Haushalt theilen Falle
von Krankheiten der obigen Art vor so ist es
-lveckmaßig den Rath einer Arztes einzuholeu.
s,, » 8- der erfolgreichen Impfung zeigen

in ĥ ^ ^u Tage ab kleine Bläschen, welcheE .“1 der Regel bis zum neunten Tage unter
eiuem rotb̂n &Cr'l ucnb iuĥabcnen vonf Enlzundungrhof umgebenen Schntz-
| L ? S ; ?/selb -n enthalten eiukkläre&!>;!«* (» oe rf!e an , achten Tage zu trüben
W ahnten bis zwölften Tage beginnen
°'° P°ck.e-' zu. einem Schorf- einzutrocknen de!
nach drei bis vier Wochen von selbst abfällt.
der Kräf-ê ^ ^ ^ ^ ^ ung läßt Narben von
weh,.̂ - ^ s? £7.dusteln zuruck, welche mindestens
tuehrerĉjahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

• ei regelmäßigem Verlaufe der Schutz-
Verband überflüssig, falls aber in

'?llebung derselben eine starke, breite
?imnr n ê -n sollte, sind kalte, häufig zu wechselnde
^lch -age nut abgekochten. Wassel Lzuwendcn
anz-!legen,d^ M offl,(n' ,ft em  reiner Verband

Bei jeder erheblichen, nach der Zmvfuna ent-
stchkiiden Erkrankung ist ein Arzt ziizuzicheii- der
vorbdee9N!>»k»" lbder solche» Erkrankung, welchevoi der Nachschau oder innerhalb 14 Taaen nach
d-rseiben e,»tritt, in Kennt-,iß zu setzen 3 m
n-n. dem int Impftermine bekannt zu
sckm'b"',»^ vge erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau

mit solcheu Personen, welche an eiterndenĜ -
schwur«, Hautausschlägen oder Wundrosen(Roth-
lauf) ülden, und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

58cIJ t,ber  erheblichen, nach der Impfung
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt ruzurlebki,
im! von solchen Erkrankungen, welche
vor der Nachschau, oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben emtritt, in Kenntniß zu setzen.

An dem IM Impftermine bekannt zu
schaû ble  J ?U'sti"g- zur Nach-Ichau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankniig, oder weil in dem
Me eine ansteckende Krankheit herrscht (8  U
Mt in das Jmpflokal kämmen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Term,ntage dem Jmpfarzt anzuzeiaen

3mMi4ti» 10 !- '« «« «»,;
av Wiesbaden, den 15. April 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Rattbor.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Acrzte. welche in ihrer

^ribatpraxis Impfungen vornehmen, mache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des Buudesrathes
vv.w 28. Juni 1399 zur Ausführung des Jmpf-
gesetzes nebst den Erläuterungen hierzu(Ertra-
^iage zu No. 13 des Amtsblattes der Koniq-
aufmerffam" "»g^ vom 29. März I960)

S ',«L ? " ^ mi  17 «• «- o -V
„8  16. Die Impfung wird der Regel

nach auf einem Oberarm vorgeuommen, und
zwar bei Erstimpflmge» auf dem rechten, bei
Wiederimpflinacn auf dem linken Arme. Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Ccntlmctcr Lange. Di- einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens2 Centimetcr von
einandcr entfernt liegen. Stärkere Blutiingcn

impfen sind zu vermeiden. Einmaliges
Einstrcichen der Lymphe in die durchA„-
spannen der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend
Nr„s.?^ .Auftrag-n der Lymphe mit demPinsel ist verboten.

Uebria gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nichtm das Gefäß zurückgefüUt oder
ru lpatercn Impfungen verwendet werden

Bezirk 8.
Nordflucht der Friedrichstraße.

Nordoflflncht der Frankfurterstraße bis zur
wr’f:?,!,!-?*1' ^ \yP ^llucht der Victoriastrabe bis zur
Lessliigstraße, Nordflucht der Lesflngstraße bis zur
bcrlangcrtcn Frankfurtcrstraße, Nordostflucht der
^Ä ^ ierstraßc, bezw. Erbeiiheimer Chaussee bis
z r Gcmarkungsgrcnze, die Gemarkungsgrenze bis
^ .,®°ünenfae/ fle-ftra6e' Dst- und Südfluchl der
5v ""«'bergerstraß- bis zur Wiiheluistraße. Ost-

gegenüber dem Kaiser-
Friedrich-Denkmal, Sud- und Südwcstflucht der
Ä̂ ?" Aasse. Sudwcstflucht des Nömerbergs bis zur
Ä̂ wvstraße, Sudostflucht der Röderstraße bis zur

‘Ä
Bezirk 4.

Nordfliicht der Bleichflraße. der Blüch-rstraße
und deren Verlängerung bis zur Gemarkungsgrenze,
von der Gemarkungsgrenzc bis zur Platterstrakc
sudwestflucht der Plntterstraße bis zur Castell-
9sai;e, Sudfliicht der Castellstraßc, Westflucht der
Schwalbacherstraße bis zur Blcichstraße. ^

Bezirk 8.
Südflucht der Bleichstraße, der

Bluchcrstraße und deren Verlängeriliig bis zur
Gsmarkungsgrenze die Gemarkungsgrenze bis zur
Biebncherstraße, Westflucht der Biebricherstraßc
b's ?ur verlängerten Moritzstraße, Westflucht der

vaf? Äum  Kaiscr-Friedrich-Ring, Süd-
b-s zur Oranien-

stratze, Westflucht der Oramcn- unv Schwalbachcr-
straße bis zur Bleichflraße. ^ ^

Der 1. Kehrbezirk ist dem Schornsteinfeger-meisterC. Intra , ^
Der 2. Kehrbezirk dem Kgl. Hof-Schornstein-

fegermcister Karl Maier,
Der 3. Kehrbezirk dem Schornsteknfeaer-
, mciftcr Johannes Kanth,
Der 4. Kehrbezirk dem Schomsteinfeger-

mciitcr Rudolf Schmidt und
Der 5. Kehrbezirk dem Schorusteinfeger-

meister Josef Schwank ^ *
übertragen worden.

Wiesbaden, den3. Mai 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Aachflehende Polizei-Verordnung wird wieder
holt zur Kenntniß gebracht:

Polizei -Verordmmg.
*,tf § *; Di - Benutzung der Feldwege mit Last-
fuhrwcrken zu anderen als laiidwirthschaftlichen
Evickcn ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
f,L,?rCtaU t Un9  ä' 9tlt  Entrichtung eines von ihm
^ -£aUa ^ . zur Unterhaltung derFeldwege, sowie,zur Erfüllung weiterer Bedina«
b« 9' 9tn  bit  Bedingung, r .Befestig,ing des Feldwegs und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung aus6Meter
de« ist schriftliche Erlaubniß

Dieselbe gilt nur bi,
eriwucln ^ be§ S llbtrjnt,rcä  und ist dann zu

.A"snahinefällk kann der Beitrag er-
maß'gt oder erlassen und von der Erfülluiig

^ b'u.9UN6-n abgesthen werden, unbeschadet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beimU-ber-
fahren fremden Eigenthums

Wiesbaden, den 25. Mai 1894.
Der Oberb ürgermeister.

.Wiesbaden , den5. März 1901.
Der Oberbürg ermeister. In Vertr.: Körner.

Bekauutumchung.
Zur Warnung des Publikums vor Ueber-

»N, »«eu werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Branden bezweckenden Strafbestimm¬
ungen hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebrachtr

§ o60  No. 6 des Reichsstrafgesetzbuches:
,.a MU Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft

eSSmtSmiZSSSÜk
b)

s 17  m - ? vtuueuuct wcrocii.
17, ,D -e Erstimpfung hat als erfolg¬

reich zu gelten, wenn mindestens ein- Piistel
Jur " gelmaßigcn Entwickelung gekommen ist.Be, der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen.»

Druck-xemplar- der Vorschriften, welche von
den Acrzten bei  der Ausführung des Jmpfgefchäftcs

i omie ber  Verhaltiingsvorschriftei,
m! fn m.8r ßs ,?nSetl  d « Impflinge und Wieder-

Mipfllnge find in der Buchdruckerci von Plaum,
Moritzstraße No. 27, hierselbst zu haben. '
s.„, wĥ ie ich wiederholt darauf aufmerk-

seitens der Herren Aerzte bei Abgabe
v°u Attesten, m welchen gemäß der 68 2 und 10
desR-ichSlmpfge,ebes vom8. April Ein gültiger
Form (§ 10) die Nothmeiidigkeit der Zurückstellung

Impflings bezw. Wiederimpflingsbescheinigt
das durch den Bundesratbs-1QIA/cmi .. r<- ,

toefifit erheblicher Erkrankung oder weil in' dem
Huust, eme ansteckende Krankheit herrscht(8 1)
lucht in dar jmpflokal gebracht werden̂ so haben

foü, nur wu» uinui neu -ounoesralhs-
\ »M 3p- October 1874(Min.-Bl. für d.
' vorgeschrlebene Formular3 z„ be¬
nutzen ist. Es unterliegt dabei keinen, Bedenken

f Drt  i' fanu"- be8  Bordrucks in b:m
umgeändett& fl!eifi"el<1,faU8  in ..konnte»

, 3fl ein Jmpfpflichtigcr auf Grnild eines ärzt-

ss SrÄS)3"""”1' <s2«1
_ Wiesbaden , den 15. April 1901.
D» Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekauutmachuug.
Die Termine zur Vornahme der technischen

R-vlsioueii der Maße und Gewichte, welche in
hiesiger Stadt zu Anfang dieses Monats beginnen
sollten, sind verlegt worden und werden hiermit,
wie folgt festgesetzl: '

! • Bezirk des 1. Reviers vom 15. bis
25. Aprild. Js .,

2. Bezirk deŝ 2. R̂eviers vom 26. April bis
S- Bezirk des 3. Ilie'öietä vom 11. bis

24. Mai d. Js .,
4. Bezirk des 4. Reviers vom 25. Mai bis
- ™1.5' Juni d. Js .,
o- Bezirk des 5. Reviers vom 16. bis

30. Jum d. Js . *
Wiesbaden , den 15. April 1901.

Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Gefunden r 1 Broche mit 8Tigcraugen und

kleiiicn Perlen, 1 Damenbrillantring, 1 silberne
Damenuhr mit Goldrand, 1 Kinderarmband mit
l  Ringen und 2 Steinen(3 verloren), 2 Paar
weiße Damenglacshandschuhe, 1 Cigarrentaschez„m
Eiiistccken, 1 Kopftuch, 1 Brille in rolhgelbem
Futteral, 1 silberne Damenuhr, 1 Daineiialac«-
handschnh(weiß mit blau), 2 Bücher(Hebbel und
Stinde), 1 Portemonnaie mit Inhalt.

Zngelaufen : 1 Fox-Terrier, 2 Dachshunde

am .Ä,7r : 1 "" i6' 1 » 16«
Wiesbaden, den4. Mai 1901.

Der Polizei-Präsident. K. Prinz v, Ratibor.

§ 44 des Feld- und Forstpolizei-G-setzcS von1. April 1880:
.Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bst

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1' mit unv-rwahrtem Feuer oder Licht der

Wald betritt oder sich demselben in gefahr
bringender Weise nähert;

2. im Walde brennende oder glimmende Gegen-
um'de Men laßt, fortwirft oder unvorsichtig

3. abgesehen'von den Fällen des8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubniß des Ortsvorstehers, in dessen
Bezirk der Wald liegt, in König!. Forsten
ohne Erlaubniß des zuständigen Forst-
beamten Feuer anzündet, oder das gestatteter
MvIen aiigezündetc Feuer gehörig zu be-
alifsichtigen oder auszulöschen unterläßt:

4. abgesehen von den Fallen des 8 360 No. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbrände,,, von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbcsitzer
oder Forstbcamtcn zur Hülfe aufgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung ohne erbcbliche eigene Nachtheile
genugeil konnte.

Regicriings-Verordimiig vom4. März 1899.
Mit Geldstrafe bis zu 10 Mark, im Un-

vermogeusialle mit verbältnißmäßiger Haft wird
bestraft, wer in der Zeit vom 15. März bis
,1-.Juni IN einem Walde außerhalb der Fahrwege
Cigarren oder ans einer Pfeife ohne verschlossenen
Deckel raucht. *

Wiesbaden , den 28. Februar 1901.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen der 1. Gewann

„Lebrrbcrg und der2. Gewann„Schöne Aussicht»
sollen die im Stockbuch No. ^ 8768 und ^
Nc 'chncten Theilc von 39,25 Quad.-Merer.
60,2o Ouad.-Mcter und 88,75 Qnad.-Meter cin-
gezogen werden.

„ Dies Vorhaben wird gemäß8 57 des Zu-
standigkeitsgcsctzcs vom 1. August 1883 mit dem
Bemerke»zur Kenntniß gebracht, daß Einwendungen
hiergegen innerhalb einer mit dem 25. d. M be¬
ginnenden Frist von vier Wochen schriftlich hier
einziireiche» oder zum Protokoll zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt während der Vor-
mlttagsdienststiinden im Rathhause, auf Zimmer51.zur Einsicht aus. »

Wiesbaden , den 22. April 1901.
Der Oberbürgermeister. In Verir.: Körner.

Bekanntmachung.
.Das in dem Stadtward District „ Heben,

kres" ersteigerte Holz wird den Steigerern
zur alsbaldigen Abfuhr überwiesen. *

Wiesbaden , den6. Mai 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Sechs junge Schweine (6 Wochen alt) sind
zu veckaufen. Näheres Rathhaus , Zimmer No. 13.Wttsbaden , den7. Mai 1901. *

Der Magistrat. Armen-Berwaltuna.
Mangold»



Seit - 2 . » . Mai 1901. Amtliche Anzeigen des Wiesbadener Tagblatts. 3 . Jahrgang . Mo. »«

Bekanntmachung.
Donnerstag, den 8. d. Mts., Nach,

mittags 4 Uhr» soll link» der Plattcr-Chaussce
verschiedene» Gehölz, als:

1. 18 Raummeter Scheitholz, 1
2. 6 „ Stockholz, 1 Kastanien-
8. 2 Prügelholz, f Holz.
4. 125 Welle», 1
5. 2 eichene Stämme

öffentlich meistbietend gegen Baarzahlnng ver¬
steigert werden. Zusammenkunft Nachmittags
4 Ubr vor dem neuen Friedhöfe. *

Wiesbaden, den4. Mai 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zurKenntniß der betheiligten

Grundbesitzer gebracht, daß nach Beschluß der
LandwirthlchaktSkammerfür den diesseitigen
Regierungsbezirk aus Grund de» 8 18 des Gesetze»
vom 30. Juni 1894(G. S . S . 126) von den
beitragspflichtigen land- oder forstwirthschaftlich
genutzten Grundstücken des Kammerbezirk« •/*pC».
de« Grundsteuer-Reinertrages als Beitrag zur
Kammer zu erheben sind. Nach den gesetzlichen
Bestimmungen ist der Beitrag von einem Grund¬
steuer-Reinertrag der landwirthschaftlich genutzten
Grundstücke von 20 Thalern oder mehr zu ent¬
richten. Es werden den betr. Grnndcigenthümcrn
daher in den nächsten Tagen besondere An-
sorderungrzcttel zugcstellt werden, worauf die Be¬
träge innerhalb 8 Tagen an die städt. Steuer¬
kasse, Rathhau« Zimmer 17, abzusührcn sind.

Die Beschwerden gegen die ein-
geforderten Betröge sind innerhalb zwei
Woche»» nach Zustellung der Zahlungs¬
aufforderung an de»» Borstand der Land-Sirthschastskammer zu richte»»,der über die-lben zu beschließen hat. *

Wiesbaden, den1. Mai 1901.
Der Magistrat. Steuerverwaltung: Hetz.

Bekanntmachung.
Die ledige Anna Windolf, geboren am

26. November 1879 zu Teuchern, zuletzt hier wohn¬
haft, entzieht sich der Fürsorge für ihr Kind, so-
daß dasselbe au» öffentlichen Mitteln unterhalten
werden muß.

Wir bitten um Mittheilung ihre»Aufenthaltr-ortc». *
Wiesbaden, den7. Mai 1901.

Der Magistrat. Arme,»-Verwaltung.

Bekanntmachung.
Ein Theil der Zinsen der Lltise Abegg-

StistltNg soll zur Bestreitung de» Schulgeldes
für bedürftige, durch Fleiß, Betragen und Fort¬
schritte sich auszeichnende Zöglinge der hiesigen
Obcrrealschule, der höheren Mädchenschule und der
Mittelschulen verwandt werden. Die hierauf
gerichteten Gesuche für da» Schuljahr 1901 sind
»iS »um 16. Mai ». IS . bei dem Unter¬
zeichneten einzureichen.

Zöglinge» der Vorschule, sowie der Unterklassen
der höheren Mädchen- irnd Mittelschulen kann
Schulgelderlaßnicht gewährt werden. *

Wiesbaden, den 29. April 1901.
Der städt. Schulinipektor. Rinkcl.

Bekanntmachung.
Für die Herstellung des zweiten Retorte,t-

Hauses der Gasfabrik an der Mainzer Land¬
straße sollen nachstehende Lieferungen vergebenwerden:

1. ca. 28 efcm Basaltlava-Sockel und
Schwellen re.,

2. ca. 50 cbm Sandstein-Gesimse und
Treppen (rother Wertheimer Sandstein),

3. ca. 48 Tonnen eiserne Träger re. »nd
ca. 11 Tonnen gußeiserne Säulen,

4. ea. 41 Tonnen eis. Dachbinder«itid
Pfeile«, sowie ca.31 Tonnen Wellblech-
Bedachung,

5. die Spenglerarbeitcn.
Hierauf bezügliche Angcboie sind verschlossen

und mit entsprechender Aufschrift versehen bis
spätestens Montag , den 20. d. M., Vor¬
mittags 18 Uhr, bei der Directio», Markt¬
straße 16, Zimnier6. einzureichen.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Be¬
dingungen und Zeichnuiigei, können während der
Vormittags- Dienststunden auf dem Nenban-
Büreatt in der Gassabrik eingesehen und die
zu verwendenden Angebots-Formulare daselbst in
Empfang genommen werde». *

Wiesbadett, de» 3. Mai 1901.
Der Director

der städt. Wasser-, Gas- und Elcktr.-Werke.
__ Muchall.

Bekanntmachung.
Auf dem städtischen Kehricht-Lagerplatz im

Disirict „Kleinfeldchen", rechts der Dotzheimer
Landstraße, werden zwecks schnellerer Räumung
bis auf Weiteres ca. 380 vdm Compost, aus
fortirtem Hanskehricht und dem Inhalt der Sand-
und Feittänge hergestellt, ««»entgeltlich, auch in
kleineren Quantitäten, adgegebcu.

Der Compost eignet sich hinsichtlich seiner Be-
staudtheile und Zusammensetzung vorzüglich zur
Düngung von Garten- »nd Feldland. *

Wiesbaden, de» 7. Mai 1901.
Das Stadtbauamt,

Abtheilung für Caualisatlonswesen.

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werden davon in Kenntniß

gesetzt, daß während der Sommermonate April bis
einschl. September der Fruchtmarkt um 9 Uhr
Morgens beginnt. Städt . Aceise-Amt . *

Bekanntmachung.
Feuermeldung.

Die Polizei-Verordnung betr. das Feuerlösch¬
wesen bestimint in 8 21, Satz 1:

Jeder Eigenthümer oder Inhaber eines Raumer,
in welchem Feuer ausbricht, sowie Dicjenigkii, welche
dies zuerst bemerken, sir»d verpflichtet, oh»»e
jede»» Verzug durch Vermittlung der nächst-
gelcgenenFeuermcldestellederFetterlvacheKennt-
nitz zu gebe,» re. Zur schleunigen Fener-
meldung dienen die in de» Straßen angebrachten
Feuermelder, deren Lage in jedem Haus durch
Plakate angezeigt ist.

Schlüssel z»» diesen Meldern haben:1. Die Besitzer der Häuser, in welchem die
Feuennelder angebracht sind.

2. Sämmtliche Führer der freiwilligen
Feuerwehr.

3. Die gestimmte Schutzmannschast.
Von diesen Personen kan»» die Abgabe

einer Fenermeldultg verlangt werden.Auner den genannten Personen besitzen eine
große Anzahl hiesiger Einwohner eine» solchen
Schlüssel und kann jeder Einwohner einen Schlüssel
nebst Anweisung zur Benutzung der Feuermelder
auf dem Fenerwehr -Büreau , Marktstratze 3,
Erdgeschoß, für 1 Mark erhalten.

Be» Abgabe einer Fenermeldnng ist
Folgendes zu beachte,, r

Wie in allen anderen Städten lausen bei Be-
mitznng der Fcuernlelder auf der Feuerwache nur
die betreffenden Mcldezeichcn ein, wodurch auf der
Feuerwache nur bekannt wird, von welchem Melder
die Fencrmeldung abgegeben wurde.

Den Ort des Bra, »d«s kann die Wache nur
an dem Melder selbst erfahren und muß also zu¬
nächst an diesen Melder fahren.

Wird nun ein Melder benutzt, welcher von der
Feuerwache aus hinter der Brandstätte liegt, so
gelangt die Wache erst auf einem Umweg zikt Brand¬
stätte undist ans dieseinGrunde wie folgtzn verfahren:

1. Zur Abgabe einer Feuckmcldung ist stets ein
Feuermelder zu benutzen, welcher vor» der
Brandstätte ans in der Richtung
nach der Feuerwache zu liegt. Die
Feuerwache befindet sich in dem ehemalige»
Assisengebäude(Friedrichstraße 15), Aus¬
fahrt »»ach dem Rathhausplatz, wo¬
selbst der Eingang zur Feuerwache ist.

2. Wird an« größerer Eutferinmg, etwa von
hochgelegenen Stadttheilen, ein Feuer bemerkt
und liegt der Beobachtungsort und die Brand¬
stelle in ganz entgegengesetzter Richtung als
die Feuerwache, so darf von dieser Stelle
ans nienials ein Feuer,nelder benutzt
werde», weil sonst die Feuerwache, statt nach
der Brandstätte, nach einer dieser gerade
entgegengesetzten Stelle geleitet wird.

In solchen Fällen kann jedoch mittelst
Telephon die Feuerwache unter ge»rar»er
Angabe des Brandortes benachrichtigt
werden.

3. Wer eine Feuermeldung abgiebt, nmß ent¬
weder an dem Melder selbst die Wache cr-
warlen oder den Ort de« Brandes auf die
in dem Melder befindliche Tafel aufschuiben.

Um genaueste Beachtung dieser Vorschriften
und Anweisungen wird ersucht. *

Wiesbade»», im Februar 1900.
Der Branddireetor.

Bei dem Unterzeichneten Bataillon ist ein
noch gut erhaltener Granunopffon käuf¬
lich zu haben. Auzusehen auf dem Zahl-
mcister-Dienstzimmer. 1? 270

II . Bataillon Regiments 80.

Bekanntmachrmg
Freitag , den IO, Mai 1901,

Nachmittags 5 III)v, läßt die Wittwc
Ludwig Leudle 1. zu Wiesbaden »nd
Mitcigenth . ihre in hiesiger Gemarkung
belegcne Grundstücke: 1*? Wecker und
2 Wiese », iheilmeise in den Distrikten
Aukamm und Liebenau gelegen, auf dem
Rathhaus zu Sonnenberg freiwillig öffentlich
versteigern. § 290

Sonnenberg , den 3. Mai 1901.
Schmidt , Ortsgerichtsvorsteher.

Bekamitmachmrg.
Freitag , den 10 . Mai 1901,

Nachmittags S '/» Ahr , werden auf frei¬
williges Anstehen die dem Adolf Wirth
hier gehörigen Immobilien, belegen in hiesiger
Gemarkung, bestehend aus einem zwei¬
stöckigen Wohnhaus mit Scheune
an der Bierstadtcrstraße, sowie 18 Anckcrn
und 6 Wiesen , auf dem Rathhaus zu
Sonnenberg öffentlich versteigert. F 290

Sonnenberg , den3. Mai 1901.
Schmidt , Ortsgerichtsvorsteher.

Urrkairfsteltr« f. Postiuerthreichen
de» Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postanweisungen, Formulare zu Post-Packet-
Adrcsscn, Post-Auftragen:c.) : beiF.Alexi, Michele-
berg9; I . Beer, Wwe.. Geisbergstr. 16; Fritz
Bernstein, Wellritzstraße 25; I . Birck, Roonstr. 12;
Joh. Conradi, Waldstr. 38 <Gemeinde Biebrich);
I . Diehl, Wilhelmstr. 22; K. Erb, Adelheid»:. 76;
I . Hartmann, Hcllmundstraße 17; Th. Hendrich,
Dambachthal1; K. Henk, Große Burgstrabe 17:
C. Hofheinz, Platterttr. 102; Cl. Jhl, Waldstr. 63
(Geni. Biebrich); H. Kilian, Elconorcnstr. 3;
F. Klitz, Rhcinstraße 79; A. F. Knefeli, Lang-
gaffe 45; PH. Krauß, Albrechtstraße 36; I .Losem,
Riehlstraße2; K.Lotz, Herderstraßc8; C. Menzel.
Lahnstraße 1a: F. A. Müller, Adelheidstraßc 32;
H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindling, Neu-
gasse1; A. Sommer. Iorkstr. 11; O. Unkelbach,
Schwalbacherstraße 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpabl, Webcrgasse 45/47; Ehr. Wcyers-
häuser, Kassircr, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Röne.'berg 2/4.

Grffentirche Fernjprechstrlle»
befinden sich dein» Telcgraphenamt(Telegramm-
Anuahmestclle), Rheinstraße 25, beim Postamt 2,
Schützcnhofstraße3, beim Postamt 3, Wellritz-
straße 45, und beim Postamt4, Tauuusstr. 1
(Berliner Hos). Sic sind geöffnet im Sommer
(l. April bis 80. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. Marz) von8 Uhr Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamt bis 9 Uhr Abend»,
bei den Postämtern2, 3 und4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn- inid Feiertagen sind die Feriisprcchstellen
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschlossen. Die
Gebühr sür ein Gespräch mit Theilnehmern des
Stadtfcrnsprcchnehcs bis zur Dauer von3 Min.
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit Theilnehmern
in den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliche» Gespräch bis zur
Dauer von3 Minuten je nach der Entfernung 20,
26, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu kommen noch 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentlichen Sprechsiellc geholt werden muß. Für
rin dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von aus
ländischen Orte» sind zum Spreckverkchr zngc-
lastcn: Antwerpen und Brüssel. Gebühr sür ein
gewöhnlicher Dreiminutengesprüch3 Mk., sür ein
dringendes GesprächS Mk.

Telegramm Gebühren.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf. Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Noch
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweiz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Nuinänien, Schweden, Norwegen, Großbritannien
u. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Bulgarien und Ost-Numelien
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
30 Ps. Nach Malta ». Marokko 40Pf . Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindestbetrag
für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrigen
Verkehr 50 Pf. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr einer gewöhnlichen Tele¬
gramm» erhoben. Für Stadttele«ramme beträgt
di- Worttaxe3 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf

Theater-GrntritlKpretle.
Köiligl. Theater.

Kleine
Preise

Eins.
Preise

Mitll.
Preise

Hohe
Preise

1 Platz A A A A A A\A
FremdenI.imLNang 7 _ 8 10 14
Mittcllogeiml.Nang 6 _ 7 9 12
Seilenlogeiml.Rang 5 — 6 7 50 10 _
I. Ranggallerie. . 4 5C 5 50 6 50 9 —
Orchestersessel. . . 4 50 5 50 6 50 9
I. Parguet 1.—6. N. 3 50 5 5 50 7
II.Pargnet7.-12.R. 3 4 50 5 6
Parterre . . . . 2 2 50 3 4
II. Ranggallerie1. u.

2. Reihe. 3. bis
5. Reihe Mitte. . 0 2 50 3 4

II. Ranggallerie3. b.
5. Reihe Seite. . 1 50 1 75 2 25 3

HI.Nanggalleric1.il.
2. Reihe Mitte . 1 50 1 75 2 25 3

HI. Ranggallerie 2.
Reibe Seileu.3. u.
4. Reihe. . . . 1 _ 1 25 1 50 2

Ainphilhcatcr. . .
Nefib euz

70
-Th eat

85
r.

1 1 40

Fremdenloge.
A
5

A

I. Rangloge. 4
Sperrsitz1.—10. Reihe. 3
Sperrsitz 11.—14. Reihe. 2
Numme'rirtcr Balkan. 1 —

Ildeivüriinpfselilfffshrt.
Kölnische linkt Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 8, 9.50
(Scliuellt'ahrt), 10.20, Mittags 12.50 bis Cöin;
3.20 tan Sonn- und Feiertagen), 4.20 bis Bingen.

Gepäckwagenvon Wiesbaden nach Biebrich
Morgens 7Vs Uhr. Billets u. Auskunft in Wies¬
baden bei dem Agent W. Bickel, Langgasse 20.
Telephon 2364. F307

Bieh rich-Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann,

lm Anschlüsse an die WiesbadenerBtrassenbafin'
(alle 7'/- Min.) Fahrplan ab 28. April 1901. .(

Von Biebrich nach Mainz: 909 10 ^ lioo 12cO(-
loo 2<>o goo 400 500 600 700 WO so»*. ,

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 15 Minuten später . 1

Von Mainz nach Biebrich : 830 90"P 10°° 1100-j-
120o ivo 200 300 400 500 600 720 820*.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 5 Minuten später.

P Nur Sonn- und Feiertags.
* An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September’,
Sonn- und Feiertags ausserdem Extratouren,

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(Generalvertr . der Gesellschaft: L. BettenmayeiC
Itheinstrasse 21.) F 308

D. „Adria“ 5. Mai 3 Uhr Nm. von Saigon;
D. „Afrika“ 4. Mai von Buenos Aires; D. „Alesia“
4. Mai in Shanghai ; D. „Allemannia“ von Ham¬
burg via Havro nach Westindien, 5. Mai 2 Uhr
Nm. Dover passirt ; D. „Arcadia“ 4. Mai von
Manila ; D. „Arminia“ 3. Mai 9 Uhr Vm. von
Philadelphia nach Hamburg ; D.„Asturia“ 4.Mai
von Shanghai ; D. „Athen“ von Hamburg nach
Südbrasilien, 3. Mai 7 Uhr 30 Min. Vm. Dover
passirt ; D. „Australia“ von Hamburg nach Mittel«
brasiiien, 3. Mai 7 Uhr Nm. von Cardiff; D.
„Batavia“ 4. Mai 3 Uhr Nm. in Newyork; D.
„Belgravia“ 3. Mai 3 Uhr Nm. in Newyork; D.
„Bengalia“ 4. Mai lührNm . von Baltimore naeh
Hamburg ; D. „Cailisto“ 4. Mai 4 Uhr Nm. in
Boston; D. „Constantia“ 5. Mai von St. Thomas
via Havre nach Hamburg ; D. „Dacia“ 5. Mai
von Bahia ; S.-D. „Deutschland“ von Hamburg
nach Newyork, 4. Mai 1 Uhr 40 Min. Vm. von
Cherbourg ; D. „Graf Waldersee“ 4. Mai 8 Uhr
Vm. von Newyork via Plymouth und Cherbourg
nach Hamburg; D. „Granada“ 5. Mai von Buenos
Aires; D. „Helvetia“ von Hamburg via Antwerpen
nach Westindier!, 4. Mai 12 Uhr 45 Min. Nm,.
Cuxhaven passirt ; D. „Holsatia“ 5. Mai in Suez(
D. „Markomannia“ von St. Thomas nach Ham¬
burg, 4. Mai 11 Uhr Nm. in Havre; D. „Nubia*
5. Mai 4 Uhr 30 Min. Vm. in Hamburg; D.
„Numantia“ von Hamburg nach der Westküste
von Amerika, 5. Mai 9 Uhr 35 Min. Vm. Cux¬
haven passirt ; D. „Polaria “ von St. Thomas nach
Hamburg, 5. Mai 3 Uhr Vm. in Havre; D.
„Polinesia“ 3. Mai in St. Thomas; D,
„Pretoria“ von Hamburg via Boulogne sur Met
und Plymouth nach Newyork, 5. Mai 5 Uhr
30 Min. Nm. Cuxhaven passirt ; D.-Y. „Prinzessin
Victoria Luise“ 6. Mai Vm. in Hamburg; D,
„Savoia“ 5. Mai in Suez; D. „Saxonia“ 4. Mai
7 Uhr Nm. von Kobe; D.„Syria“ von St. Thomas
nach Hamburg, 5. Mai 9 Uhr Vm. Dover passirt:
D. „Troja “ von Bahia nach Hamburg, 5. Mal
I Uhr Nm. in Lissabon.

Norddeutscher Lloyd in Bremen,
(Ifanptagent für .Wiesbaden: J. Chr. Glücklich»

Wilhelmstrasse 50.) F 30o
Letzte Nachrichten über die Bewegungend«r

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien»
S.-D. „Hohenzollern“nach Newyork, 5.Mai8 Uhr
Nm. von Gibraltar ; S.-D. „Werra“ nach Newyork.
5. Mai 12Uhr Mittags in Newyork; S.-D.„Aller*
nach Genua, 3. Mai 3*/» UhrNm. PontaDelgada
passirt ; S.-D. „K. Wiih. d. Gr.“ nach Bremen,
6. Mai 6 Uhr Vm. Sciily passirt; S.-D. „Iv. Mar.
Th er “ nach Newyork, 5. Mai b'h Uhr Nm,
Borkum-BilV passirt : D „Norderney“ nach
Bremen, 4. Mai 5 Uhr Nm. von Galveston; D.
„Hannover“ nach Bremen, 6. Mai 9 Uhr Vm.
Sciily passirt ; D. „Barbarossa“ nach Bremen,
5. Mai 11 Uhr V111. Dover passirt ; D. „Helgoland*
nach Galveston, 4. Mai 4 UhrNm . in Galveston;
D. „Köln“ nach Baltimore, 3. Mai 11 Uhr Vm.
Dover passirt ; D. „Neckar“ nach Newyork, 6.Mal
II Uhr Vm. Lizard passirt. — Brasil- und La
Plata -Linien : D. „Heidelberg“ nach Rotterdam,
Antwerpen, Bremen, 6. Mai Qnessant passirt;
D. „Mark“ nach Antwerpen, Bremen, 5. Mai in
Bremerhaven ; D. „Trier“nach Madeira,Lissabon,
Antwerpen, Bremen, 6. Mai von Pernarnbuco;
D. „Coblenz“ nach Brasilien, 6. Mai St. Vincent
passirt; D. „Willehad“ nach La Plata, 5. Mai
von Villagarcia ; D. „Roland“ nach Brasilien,
5. Mai in Antwerpen. —Ost-Asien- u. Australien-
Linien : D. „Stuttgart “ nach Hamburg, 4. Mai von
Genua; D. „König Albert“ nach Bremen, 5. Mai
in Aden ; D. „Prinzess Irene“ nach Hamburg,
5. Mai in Siugapore ; D. „Prinz Heinrich“ nach
Bremen, 5. Mai in Kobe; D. „Preusson“ nach
Ostasien, 5. Mai von Shanghai; D. „Sachsen"
nach Ostasien, 6. Mai in Suez; D. „Kiautscbon“
nach Ostasien, 5. Mai von Antwerpen; D, „Frei¬
burg“ nach Bremen, 3. Mai in Suez; D. „Pr.-B,
Luitpold“ nach Bremen, 5. Mai von Kremantle;
D. „Weimar“ nach Bremen. 4. Mai von Sidney;
D. „Darmstadt “ nach Australien, 5. Mai in Genua.
— Truppen - Transport - Dampfer nach China:
D. „Wittekind “nach Bremen, 5.Mai in Shanghai;
D. „Crefeld“ nach Ostasicfn, 6. Mai von Tsingtau;
D. „Rhein“ nach Ostasien , 5. Mai Borkum-
Riff passirt.

Morinls-Ueberftchlen der metesrsiotzi schein KesbachtmrgsstMs« ftt Wiesbaden
vom Monat April 1901. (Mitgetheilt von dem Stationsvvrstand Ed . Lampe .)

Luftdruck Lufttemperatur Absolute Feuchtigkeit Aelative Feuchtigkeit

Mitte!
mm

Maximum
mm

Datum Minimum
mm

Datum 7a
C°

2P
0°

9p
C“

Mittel
C»

Mil».
Max.

C°

Mit».
Min.

C°

Adsol.
Max.

C®
Datum

Abiol.
Min.
C®

Dalum 7a
mm

2p
mm

9p
mm

Mittel
mm

7a 2p
Pcoc. ! Peoc.

9p
Proc.

Mittet;
Proc. ^

750,4 | 761,0I 39 740,0 15 7,6 13,6 9,3 9,9 14,5 5,7 19,5 25 0,2 19 6,1 6,5 6,5 6,4 78 ! 56 ! 74 j 69

Bewölkung Niederschlag Zahl der Tage mit Zahl der Zahl der Wirrd-Beobachttruge« mit

7a 2? 9p Mittel Summa
mm

Max. in24
Stunden.

mm
Datum 8»

£
S■e
©

IflfÖS22
V

nC3
W

.25Q

JÖ
a

S
DG

•§
§ s ?rr Xer.

ia

nSy* er. N NE E SE S SW w NW Windstill«

0,6 | tiß 3.8 5,2 53,5 8,0 5 18 — 1 — 10 1 — 2 1- — —
-l’ 7 1- 6 8 11 3 2 25 20 7 8

StMi  Beil »« »erL, Schellen »er,  jchca- »f-Snchtrnckerei ln »ie»i, »eu.
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